
können sich aus der Risikoverwirklichung bei mehreren

Transaktionen die dauernde Leistungsfähigkeit einer

Kommune beeinträchtigende Risiken ergeben. Dies gilt

insbesondere hinsichtlich von Risiken, die aus Rechtsän-

derungen (insbesondere 6.3.4) oder einem Ratingverfall

(insbesondere 6.3.3) resultieren und alle Verträge betref-

fen können, die vergleichbare Regelungen enthalten.

Dieser Gesichtspunkt ist bei der Risikoabwägung in Be-

zug auf solche Kommunen zu beachten, die bereits meh-

rere CBL-Transaktionen abgeschlossen haben.

6.3.6 Verwendung des Barwertvorteils

Der Barwertvorteil ist mindestens zur Hälfte zweckge-

bunden in eine Rücklage einzustellen oder alternativ zur

außerplanmäßigen Schuldentilgung zu verwenden. Der

verbleibende Teil des Barwertvorteils darf nur für Inves-

titionen im Sinne von Nummer 15 der Anlage zur

KomHVO verwendet werden. Die Zinsersparnis im Fall

einer Schuldentilgung ist über den gesamten Zeitraum

der Transaktion zweckgebunden einer Rücklage zuzu-

führen.

Es ist bislang höchstrichterlich nicht entschieden, ob eine

Gemeinde, die eine gebührenfinanzierte Einrichtung ver-

least, den Nettobarwertvorteil dem Gebührenhaushalt

gutschreiben muss. Die Rechtsaufsicht hat die Kommune

daher auf das Risiko von möglichen Klagen durch Ge-

bührenzahler hinzuweisen.

7 In-Kraft-Treten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom

26. August 2003 in Kraft.

Dresden, den 26. August 2003

Der Staatsminister des Innern

Horst Rasch

Der Staatsminister der Finanzen

Dr. Horst Metz

Anlage

Typische Struktur einer CBL-Transaktion

A. Zusammenfassung

Eine CBL-Transaktion umfasst zur Zeit mehrere Dutzend

Einzelverträge mit mehr als 1 000 Seiten, die in englischer

Sprache abgefasst sind. Als anzuwendendes Recht wird

stets US-amerikanisches Recht (beispielsweise das Recht

des Staates New York) und als Gerichtsstand ein US-Bun-

desstaat vereinbart.

Gegenstand von CBL-Transaktionen ist die Vermietung

langlebiger Wirtschaftsgüter einer Kommune (zum Beispiel

Straßenbahnwagen, Straßenbahn-Schienennetze, Kranken-

häuser, Trinkwasser- und Abwasseranlagen) an einen von

einem ausländischen Investor gegründeten US-Trust über

einen sehr langen Zeitraum (Haupt-Mietvertrag bis zu

99 Jahre) unter umgehender Rück-Anmietung durch die be-

treffende Kommune für einen Zeitraum von etwa 30 Jahren

(Grundmietzeit). Eine typische Vertragsstruktur des CBL

bildet folgende Darstellung ab.1

881

Sächsisches Amtsblatt Nr. 38 vom 18. September 2003

1 Entnommen aus Kroll (Hrsg.) Leasing-Handbuch für die öffentliche Hand, 9. Auflage, S. 108


